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	 Öffnungszeiten

Bürgermeisteramt	 Telefon 922-0
		  Telefax 922-521
		  E-Mail: stadt@donzdorf.de
Montag - Donnerstag	 8.30 - 12.00 Uhr 
		  14.00 - 16.00 Uhr
Freitag		  8.30 - 12.00 Uhr

Bürgerbüro		  Tel. 922-501/502/503/504/505
		  Fax 922-524
Mo., Di., Mi.		  8.00 - 12.30 Uhr 
		  14.00 -16.00 Uhr 
Donnerstag		  8.00 - 12.30 Uhr
		  14.00 - 18.00 Uhr
Freitag		  7.00 - 12.00 Uhr

i-Punkt		  Tel. 922-511
Mo., Di., Mi.		   8.00 – 12.30 Uhr
		  14.00 – 16.00 Uhr
Donnerstag		  8.00 - 12.30 Uhr 
		  14.00 - 18.00 Uhr 
Freitag		   7.00 – 12.00 Uhr

Verwaltungsstelle Reichenbach u. R.	 Tel. 922-708
Ortsvorsteher		  Tel. 922-941
73072 Donzdorf, Ringstraße 8	 Fax 922-531
	 Sprechzeiten:
	 Montag	 10.00 - 12.00 Uhr
	 Dienstag	 15.00 - 18.00 Uhr
	 Mittwoch	 10.00 - 12.00 Uhr
	 Donnerstag	 14.00 - 16.00 Uhr
	 Freitag	 geschlossen
	 Sprechzeiten des Ortsvorstehers:
	 Dienstag	 17.00 - 18.00 Uhr

Verwaltungsstelle Winzingen/Bürgerhaus	 Tel. 922-709
Ortsvorsteher		  Tel. 922-951
Gmünder Str. 19	 Fax 922-532
	 Sprechzeiten:
	 Montag	 15.00 - 18.00 Uhr
	 Dienstag	 10.00 - 12.00 Uhr
	 Mittwoch	 15.00 - 17.00 Uhr
	 Donnerstag	 10.00 - 12.00 Uhr
	 Freitag	 geschlossen
	 Sprechzeiten des Ortsvorstehers:
	 Montag	 17.30 - 18.30 Uhr 
	 oder Termine nach Vereinbarung

Poststelle Winzingen/Bürgerhaus
	 Montag bis Freitag	 15.00 - 17.00 Uhr
	 Samstag	 9.30 - 11.30 Uhr

Stadtarchiv	 	 Tel. 07162-922341
		  Fax: 07162-922-525
	 Kontaktzeiten:	
	 Dienstag	 14.00 - 17.00 Uhr 
	 14tägig; Termine nach Vereinbarung
		  E-Mail: archiv@donzdorf.de

Stadtbücherei		 Tel. 922-706
	 Montag	 15.00 - 18.00 Uhr 
	 Dienstag	 10.00 - 12.00 Uhr 
		  15.00 - 18.00 Uhr 
	 Mittwoch	 15.00 - 19.00 Uhr 
	 Donnerstag	 15.00 - 18.00 Uhr 
	 Freitag	 10.00 - 12.00 Uhr

Musikschule Donzdorf	 Tel. 922-512 oder -520
	 Montag bis Freitag	 8.00 - 12.00 Uhr

Volkshochschule	 Tel. 922-307 oder -317
	 Montag bis Donnerstag	 9.00 - 12.00 Uhr
	 Montag u. Mittwoch	 14.00 - 16.00 Uhr

Postagentur	 Montag bis Samstag	 9.00 - 12.00 Uhr
	 Montag bis Freitag	 14.30 - 17.00 Uhr

Stauferwerk	 	 Tel. 07161/98602-22
		  www.stauferwerk.de

E-Mail: info@stauferwerk.de
In Donzdorf: 
Schloss 1-4, 73072 Donzdorf 
	 Sprechzeiten: 
	 Freitag 	 09.00 - 11.00 Uhr
In Eislingen: 
Bahnhofstr. 15, 73054 Eislingen (dienstags geschlossen)
	 Montag, Mittwoch	 08:00 - 12:30 Uhr
		  13.30 - 16.00 Uhr
	 Donnerstag	 08:00 - 12:30 Uhr
		  13:30 - 17:00 Uhr
	 Freitag	 08:00 - 14:00 Uhr
	 Unsere telefonischen Kontaktzeiten
	 Montag bis Mittwoch	 08:00 - 12:30 Uhr
		  13:30 - 16:00 Uhr
	 Donnerstag	 08:00 - 12:30 Uhr 
		  13:30 - 17.00 Uhr 
	 Freitag	 08:00 - 14:00 Uhr

Freibad
geschlossen 

Kleinschwimmhalle
Das Hallenbad ist geschlossen

Wertstoffhof des Landkreises Göppingen in der Stadt 
Donzdorf beim Bauhof in der Öschstraße

	 Dienstag	 16.30 - 18.30 Uhr
	 Donnerstag	 16.30 - 18.30 Uhr
	 Samstag	 9.00 - 12.30 Uhr

Öffnungszeiten auf dem Grüngutplatz Süßen 
April - Oktober	 Montag - Mittwoch	 14.00 - 18.00 Uhr
	 Freitag	 14.00 - 18.00 Uhr
	 Samstag 	 09.00 - 18.00 Uhr
November	 Montag - Mittwoch	 14.00 - 17.00 Uhr
	 Freitag	 14.00 - 17.00 Uhr
	 Samstag	 09.00 - 17.00 Uhr
Dez. -14. Feb.	 Samstag	 12.00 - 16.00 Uhr
15.02. - 31.03.	 Mittwoch	 14.00 - 17.00 Uhr
	 Samstag	 12.00 - 16.00 Uhr

Sozialstation St. Martinus, Auskunfts- u. Beratungsstelle
		  Telefon 91223-0
		  Fax 91223-26
	 Montag bis Freitag	 8.00 - 12.00 Uhr
	 Montag bis Donnerstag	 14.00 - 16.00 Uhr
Termine außerhalb der Öffnungszeiten nach tel. Vereinbarung
möglich.

	 Notruf - Bereitschaftsdienste

	 Rettungsdienst
	 - Notfallrettung	 112

	 - Krankentransport	 ohne Vorwahl 19222

	 Feuerwehr Notruf	 112

	 Polizei Notruf	 110

	 Polizeiposten Donzdorf	 910310

		  Fax 910315

	 Polizeirevier Eislingen	 07161/8510

	 Staatl. Forstrevier Donzdorf	 07331/304225
	 Revierförster Schwarz	 0160/5319952
	 Frauen- und Kinderhilfe
	 Göppingen e.V.	 07161/72769
	 (Haus für misshandelte Frauen und deren Kinder
	 Aufnahme u. Beratung) Postfach 426
	 Sozialstation St. Martinus	 91223-0
		  Fax 91223-26
	 Telefonseelsorge:
	 evangelisch	 08001110111
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	 Frauen- und Kinderhilfe
	 Göppingen e.V.	 07161/72769
	 (Haus für misshandelte Frauen und deren Kinder
	 Aufnahme u. Beratung) Postfach 426

	 Sozialstation St. Martinus	 91223-0
		  Fax 91223-26
	 Telefonseelsorge:
	 evangelisch	 08001110111
	 katholisch	 08001110222

	 Beratungsstelle der Lebenshilfe,
	 Kreisvereinigung Göppingen 07161/9404445
	 Sprechzeiten: Mo.-Do. von 8.30 - 9.30 Uhr

	� Pflegestützpunkt des Landkreises Göppingen 
�Kostenlose und neutrale Auskunft und Bera-
tung zum Thema Pflege. 
Landratsamt Göppingen,E-Mail: pflegestuetz-
punkt@lkgp.de, www.psp-gp.de  
Telefon	 07161/202-4022, -4023 oder -4024

Stördienste

Wasser	 Stadtwerke Donzdorf	 922-707

Strom	 Stauferwerk GmbH + Co. KG	 0800 / 5053062

Energieversorgung Filstal GmbH & Co. KG
EVF-Störungshotline (24/7): 	 0800-6101-767 (kostenlos)
(stets aktuell zu finden unter http://evf.de/kontakt/)

	 Bereitschaftsdienst Apotheke

nur in dringenden Fällen:
Dienstbeginn: 8.30 Uhr für 24 Stunden

Fr., 11.04.:	 Sonnen-Apotheke, Stuttgarter Straße 1, 
Eislingen/Fils, Telefon (07161) 815073

Sa., 12.04.:	 Bären-Apotheke Ursenwang, Eichenstr. 8, 
73037 Göppingen, Telefon (07161) 999270

So., 13.04.:	 Bären-Apotheke, Bauschstraße 16, Süßen, 
Telefon (07162) 931708

Mo., 14.04.:	 Schloss-Apotheke, Hauptstr./Mittelmühl-
gasse 1, Donzdorf, Tel. (07162) 912340

Di., 15.04.:	 Seebach-Apotheke Geislingen, Hohen-
staufenstraße 18, 73313 Geislingen / 
Steige, Telefon (07331) 64748

Mi., 16.04.:	 Stuifen-Apotheke Waldstetten, Gmünder 
Straße 9, 73550 Waldstetten, Telefon 
(07171) 42426

Do., 17.04.:	 Cosmas-Apotheke Kuchen, Bahnhofstr.30, 
Tel. (07331) 82111

Sonntags	 Schloss-Apotheke, Hauptstr./Mittelmühl-
10.00 - 12.00 Uhr	 gasse 1, Donzdorf, Tel. 0 71 62 / 91 23 40

Im Internet finden Sie unter lakbw.notdienst-portal.de eben-
falls die notdienstbereiten Apotheken

Bereitschaftdienst der Ärzte

nur in dringenden Fällen)

ÄRZTLICHER BEREITSCHAFTSDIENST 
Rufnummer für den ärztlichen Notfalldienst 
(allgemein,- kinder-, augen- und HNO-ärztlicher  
Notfalldienst):

116117 (Anruf ist kostenlos) 
Allgemeine Notfallpraxis Göppingen
Klinik am Eichert Göppingen, Eichertstr. 3, 73035 Göppingen
Öffnungszeiten:
Sa, So und Feiertage       10 - 18 Uhr

Kinder Notfallpraxis Göppingen
Klinik am Eichert Göppingen, Eichertstr. 3, 73035 Göppingen

Öffnungszeiten:
Sa, So und Feiertage        8 - 20 Uhr
docdirekt: Die sichere Online-Sprechstunde für alle gesetz-
lich Versicherten 
Montag bis Freitag zwischen 9 und 19 Uhr schnelle ärztliche 
Hilfe. 
Erreichbar über:
die docdirekt-App, die Webseite www.docdirekt.de oder 
Rufnummer 116117. 

Urlaub
Praxis Dr. Mangold Urlaub vom 18. - 25.04.2025 
Praxis Bomporis Urlaub vom 22. – 25.04.2025
Praxis Dr. Roth Urlaub vom 24. - 28.04.2025 

Die Vertretung übernehmen alle anwesenden Donzdorfer 
Hausärzte sowie die Praxis Bomporis,

Zahnärztlicher Notfalldienst

Der zahnärztliche Notfalldienst für den Landkreis Göppingen 
an Wochenenden und Feiertagen wird durch die kassenärztli-
che Vereinigung Stuttgart zentral über Anrufbeantworter unter 
der Telefonnummer 0761/120 120 00 bekanntgegeben.

	 Tierärztlicher Bereitschaftsdienst

Tel.: 01805-843736  Kleintiernotdienst Kreis GP-Geislingen
Diese Telefonnummer leitet von 8.00 Uhr bis 22.00 Uhr 
automatisch auf die aktuell diensthabende Praxis im Kreis 
Göppingen-Geislingen um.
0,14 Euro/min aus dem Festnetz, 0,42 Euro/min aus dem 
Mobilfunknetz 
•	 Der Kleintier-Notdienst im Kreis Göppingen/Geislingen ist 

nun an 365 Tagen im Jahr von 08.00 Uhr bis 22:00 Uhr 
unter obiger Nummer erreichbar

•	 Nach 22:00 Uhr bis 08:00 Uhr sind die umliegenden Klein-
tierkliniken erreichbar.

•	 Versuchen Sie bitte, falls möglich immer erst Ihren 
Haustierarzt telefonisch zu erreichen.

•	 Die Praxen sind zum Teil außerhalb der Öffnungszeiten 
nicht besetzt. Fahren Sie erst nach telefonischer Rückspra-
che zur Notdienstpraxis. 

•	 Unter www.vetnotdienst.de sehen Sie auf der Landkarte 
von 08:00 Uhr bis 22:00 Uhr welche Praxis aktuell Not-
dienst hat

Fundtiere auf der Gemarkung der Gemeinde

Tierherberge Donzdorf – für Hunde
Tel.: 07162 – 943 288
Katzenschutz Donzdorf – für Katzen Tel. 07162 – 2 11 20
Die beiden Tierheime in Donzdorf sind jeweils von 8.00 bis 
20.00 Uhr direkt zu erreichen und zwischen 20.00 und 8.00 Uhr 
ist die Tierrettung anzurufen Tel. 0177 35 90 902 oder die Polizei 
zu verständigen. 
Verletzte oder verunfallte Tiere gehören nicht in ein Tierheim, 
sondern zu einem Tierarzt, bzw. in eine Tierklinik.

Veranstaltungskalender  
Kulturring, Stadtverwaltung

Donnerstag, 10.04.2025
Stadion
18.00 Uhr, 1.FC Donzdorf E-Jgd. II – 1.Göppinger SV II

Samstag, 12.04.2025
Stadion
10.15 Uhr, 1.FC Donzdorf E-Jgd. III – TB Holzheim I
11.30 Uhr, SGM Donzd./Reich. D-Jgd.III – Frisch Auf Göppin-
gen II
13.00 Uhr, SGM Donzd./Reich. D-Jgd.I – TSV Berkheim I
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14.30 Uhr, SGM Donzd./Reich. C-Jgd. I – SGM Sparw./Uhin-
gen/Filseck I
16.00 Uhr, SGM Donzd./Reich. A-Jgd. – SGM Ellenb./Eigenz./
Pfahlh./Röh. I

Sonntag, 13.04.2025
Stadion
11.00 Uhr, 1.FC Donzdorf Frauen II – TSV Sielmingen
15.00 Uhr, 1.FC Donzdorf Herren I – TSV Köngen

Reichenbach u.R.
Donnerstag, 10.04.2025
Sportplatz
19.00 Uhr, SGM Donzd./Reich. C-Jgd. I – SGM Bad Ditzenb.-
Gosbach I 

Samstag, 12.04.2025
Sportplatz
10.00 Uhr, 1.FC Donzdorf D-Juniorinnen – SGM Wendl.-Ötlin-
gen I

Berichte aus den Gremien

Aus den Beratungen des Verwal-
tungs- und Finanzausschusses 
Sitzung am 07.04.2025

In der Sitzung wurde nachfolgendes Thema behandelt: 
Forsteinrichtung 2026-2035: Beschluss Zielsetzungspapier 
Stadtwald Donzdorf
Im Jahr 2025 steht die Erneuerung der Forsteinrichtung im 
Stadtwald an, da die aktuell gültige zehnjährige Planung Ende 
des Jahres ausläuft. Im Vorfeld bedarf es einer Zielsetzung, 
die als Leitlinie für die Erstellung eines neuen Forsteinrich-
tungswerks dient. Das Zielsetzungspapier beinhaltet u.a. die 
nachhaltige, naturnahe und klimaangepasste Waldpflege. Hier 
werden Ökologie, Ökonomie, Soziales und Klimaschutz gleich-
rangig berücksichtigt. Darüber hinaus trägt die Stadt die Ver-
antwortung, diese Bedürfnisse auch zukünftigen Generationen 
zuzusichern. 
Durch den Beschluss des Papiers kommt die Stadt Donzdorf 
ihrer besonderen Allgemeinwohlverpflichtung als kommunaler 
Waldbesitzer nach und erfüllt die rechtlichen Voraussetzungen 
nach dem Landeswaldgesetz. 

Der Verwaltungs- und Finanzausschuss stimmte daher dem 
Zielsetzungspapier Stadtwald Donzdorf als Grundlage für die 
Forsteinrichtung 2026-2035 einstimmig zu.

Entwurfsbeschluss des Bebau-
ungsplans „Solarpark Kuchalber 
Halde“ in Donzdorf / Kuchalb

Der Gemeinderat der Stadt Donzdorf hat in seiner Sitzung am 
25.09.2023 gem. § 2 Abs.1 BauGB beschlossen, den Bebau-
ungsplan „Solarpark Kuchalber Halde“ im förmlichen Verfahren 
aufzustellen.
In der Gemeinderatssitzung am 24.03.2025 wurden die Be-
bauungsplanunterlagen der Ingenieurgesellschaft mbH VTG 
Straub, Donzdorf, bestehend aus dem zeichnerischen Teil 
vom 15.07.2024 / 11.03.2025, dem Textteil vom 15.07.2024/ 
11.03.2025, der Begründung vom 15.07.2024 /11.03.2025 
und dem Vorhaben- und Erschließungsplan vom 15.07.2024 / 
11.03.2025 sowie die Unterlagen des Büros Zeeb & Partner, 
Ulm, bestehend aus dem Umweltbericht vom 11.03.2025, der 
speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung vom 11.03.2025 und 
dem Formblatt zur Natura 2000 Vorprüfung vom 11.03.2025, 
als Entwurf gebilligt und der Beschluss zur förmlichen Betei-
ligung und Auslegung gemäß §§ 3 Abs.2 und 4 Abs.2 BauGB 
gefasst.

Die Vorhabenfläche liegt südlich von Donzdorf, ca. 500 m süd-
lich des Weilers Kuchalb und wird derzeit landwirtschaftlich 
genutzt. Der Planbereich umfasst eine Fläche von ca. 7,1 ha. 
Er grenzt im Westen unmittelbar an eine Laubwaldfläche und 
im Norden, Osten und Süden an landwirtschaftlich genutzte 
Flächen. Östlich, ca. 80 m von der Vorhabenfläche entfernt, 
befinden sich weitere Waldflächen. 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans umfasst das Flur-
stück Nr. 2535 und Teile des Flurstücks Nr. 2531 (Tegelberg-
weg). Begrenzt wird das Plangebiet durch die Flurstücke Nr. 
2534, 2537 (Zwing) und 2540.
Maßgeblich für die derzeitige Abgrenzung des Plangebiets 
ist der zeichnerische Teil der Entwurfsunterlagen zum Bebau-
ungsplan „Solarpark Kuchalber Halde“. Folgende Skizze, in 
welcher der geplante Geltungsbereich des Bebauungsplans 
schwarz gestrichelt dargestellt wird dient der Orientierung:

ACHTUNG
REDAKTIONSSCHLUSS!

Wegen des Feiertags (Karfreitag) 
in der KW 16 muss der 

Annahmeschluss für das Mitteilungsblatt 
auf

Montag, den 14.04.2025, 
12.00 Uhr

vorverlegt werden.
Wir bitten um Beachtung!
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Plan zum Geltungsbereich des Bebauungsplans und den örtli-
chen Bauvorschriften „Solarpark Kuchalber Halde“ 

Anlass zur Planaufstellung / Ziel und Zweck der Planung
Im Zuge des beschlossenen Ausstiegs Deutschlands aus der 
Kohle- und Atomenergie setzt das Land verstärkt auf erneu-
erbare Energien wie Solarenergie, um eine dezentrale und 
nachhaltige Stromversorgung zu gewährleisten. Freiflächen-
Photovoltaikanlagen nehmen dabei eine zentrale Rolle ein, da 
sie die Energiewende maßgeblich unterstützen und kleinere 
Anlagen auf Gebäuden sinnvoll ergänzen. Durch ihre boden-
schonende Installation und die Begrünung mit ökologisch 
wertvollen Wiesen tragen sie zur Förderung der Artenvielfalt 
und zum Erosionsschutz bei.
In § 35 BauGB Abs. 1 Nr. 8 und 9 werden zulässige Nutzun-
gen solarer Strahlungsenergie im Außenbereich beschrieben. 
Das hier geplante Vorhaben des Stauferwerks entspricht nicht 
diesen aufgeführten Nutzungen. Um die rechtlichen Voraus-
setzungen für die Umsetzung des Projekts zu schaffen, ist 
daher die Aufstellung eines Bebauungsplans erforderlich.
Vor diesem Hintergrund plant die Stauferwerkt GmbH & 
Co.KG gemeinsam mit der Stadt Donzdorf die Aufstellung des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Solarpark Kuchalber 
Halde“.
Im Bereich Donzdorf/Kuchalb sollen so die planungsrechtlichen 
Voraussetzungen für die Errichtung und den Betrieb einer 
etwa 5 ha großen Freiflächen-Photovoltaikanlage geschaffen 
werden. Die Maßnahme leistet einen wesentlichen Beitrag 
zur Nutzung erneuerbarer Energien und unterstützt die Ener-
giewende somit auf kommunaler Ebene.
Mit dem Bebauungsplan kann den Belangen des § 1 Abs. 5 
und 6 BauGB Rechnung getragen werden, in dem insbeson-
dere die Belange der Versorgung mit Energie, einschließlich 
der Versorgungssicherheit unterstützt werden. Durch die 
Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für den 
Bau der Freiflächen-Photovoltaikanlage werden darüber hinaus 
die Förderung des Klimaschutzes und der Klimaanpassung 
sowie die Nutzung erneuerbarer Energien und die sparsame 
und effiziente Nutzung von Energien angestrebt.  Insgesamt 
soll so eine menschenwürdige Umwelt gesichert werden. 
Der Flächennutzungsplan 2035 des GVV Mittlere Fils - Lauter-
tal weist derzeit das Vorhabengebiet als Fläche für die Land-
wirtschaft und Verkehrsfläche aus. Mit der Ausweisung einer 
Fläche für „sonstiges Sondergebiet“ im Bebauungsplan wird 
dieser nicht aus dem Flächennutzungsplan entwickelt. Der Flä-
chennutzungsplan wird daher im Parallelverfahren geändert. 
Folgende Arten umweltbezogener Informationen sind Be-
standteil des zugehörigen Umweltberichts des Bebauungs-
plans und der Flächennutzungsplanänderung:

Umweltbericht nach § 2a BauGB vom 11.03.2025:
Beschreibung der Ziele des Umweltschutzes aus anderen Pla-
nungen, die sich auf das Plangebiet beziehen; Beschreibung 
und Bewertung der Umweltauswirkungen der Planung auf 
der Grundlage der Prüfung der Umweltauswirkungen auf das 
Schutzgut Mensch und Erholung (gering); auf das Schutzgut 

Flora und Fauna (keine), eine Beeinträchtigung von Bodenbrü-
tern wurde im Rahmen der speziellen artenschutzrechtlichen 
Prüfung untersucht; auf das Schutzgut Fläche (gering); auf das 
Schutzgut Boden (gering); auf das Schutzgut Wasser (keine); 
auf das Schutzgut Klima / Luft (keine); auf das Schutzgut Land-
schafts- bzw. Ortsbild (mittel); auf das Schutzgut Kultur- und 
Sachgüter (keine). Wechselwirkungen und Umgang mit sonsti-
gen Umweltbelangen wurden berücksichtigt. 

Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung vom 11.03.2025:
In Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde des 
Landkreises Göppingen wurde im Rahmen der speziellen 
artenschutzrechtlichen Prüfung (saP) vom 11.03.2025 eine 
Kartierung der offenlandbrütenden Vogelarten zur artenschutz-
rechtlichen Beurteilung des Vorhabens durchgeführt. Dabei 
wurden zwei Brutpaare der Feldlerche innerhalb der Vorhaben-
fläche sowie fünf weitere Reviere außerhalb festgestellt. Nach 
heutigem Kenntnisstand kann davon ausgegangen werden, 
dass durch die geplante PV-Anlage unter Berücksichtigung 
der konfliktvermeidenden Maßnahmen und CEF-Maßnahmen 
für gemeinschaftlich sowie streng geschützte Arten keine 
Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 BNatSchG ausgelöst 
werden. Sowohl die CEF-Maßnahmen als auch die geplante 
Freiflächen-PV-Anlage werden durch ein Brutvogel-Monitoring 
begleitet. Maßnahmen zum Ausgleich und zur Vermeidung 
und Minimierung von Verbotstatbeständen werden innerhalb 
des Geltungsbereichs des Bebauungsplans festgesetzt.
Die Untere Naturschutzbehörde des Landratsamts Göppingen 
hat mit ihrem Schreiben vom 11.09.2024 im Rahmen der früh-
zeitigen Beteiligung Stellung zu verschiedenen Themen bezo-
gen. Diese betrafen die Standorteignung und den Landschafts-
schutz, die Biodiversität und den Artenschutz. Des Weiteren 
wurden Aspekte der ökologischen Eingriffsregelung sowie zur 
Bewertung der Ökopunkte angesprochen. Weitere Hinweise 
betrafen planungs- und bautechnische Anforderungen, Tras-
senführungen und Kabelsysteme, Wasser- und Bodenschutz 
sowie die Flächennutzung und Landwirtschaft.
In der Stellungnahme vom 13.09.2024 äußerte die III. Abtei-
lung 5 - Umwelt des Regierungspräsidiums Stuttgart Beden-
ken hinsichtlich der Auswirkungen auf Schutzgebiete, Flora 
und Fauna. Es wurde die Notwendigkeit betont, naturschutz-
fachliche Prüfungen durchzuführen und die Auswirkungen auf 
Natura 2000-Gebiete sowie geschützte Arten zu prüfen. Der 
Stellungnahme wurde im Rahmen der speziellen artenschutz-
rechtlichen Prüfung sowie der Natura 200 Vorprüfung nachge-
kommen. 

Förmliche Beteiligung der Öffentlichkeit 
Die förmliche Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 
Baugesetzbuch (BauGB) wird in Form einer Veröffentlichung 
der Entwurfsunterlagen im Internet und einer gleichzeitigen 
öffentlichen Auslegung der Entwurfsunterlagen im Rathaus in 
Donzdorf mit Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung der 
Planung durchgeführt. 

Die Entwurfsunterlagen zum Bebauungsplan „Solarpark Ku-
chalber Halde“ auf Gemarkung Donzdorf, bestehend aus dem 
zeichnerischen Teil vom 15.07.2024 / 11.03.2025, dem Textteil 
vom 15.07.2024 / 11.03.2025, der Begründung vom 15.07.2024/ 
11.03.2025 und dem Vorhaben- und Erschließungsplan vom 
15.07.2024 / 11.03.2025 sowie die Unterlagen des Büros Zeeb 
& Partner, Ulm, bestehend aus dem Umweltbericht vom 
11.03.2025, der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung vom 
11.03.2025 und dem Formblatt zur Natura 2000 Vorprüfung 
vom 11.03.2025 werden zusammen mit dem Inhalt dieser 
Bekanntmachung in der Zeit 

von Montag, 14. April 2025 bis Montag, 26. Mai 2025

im Internet auf der Homepage der Stadt Donzdorf unter htt-
ps://www.donzdorf.de/bauen-wirtschaft/bauen/bebauungsplae-
ne/bebauungsplaene-im-beteiligungsverfahren veröffentlicht. 
Die genannten Unterlagen können über diesen Link und über 
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das zentrale Internetportal des Landes Baden-Württemberg 
während des oben genannten Zeitraums (Veröffentlichungs-
frist) aufgerufen und eingesehen werden. Zusätzlich zur Veröf-
fentlichung im Internet werden die vorgenannten Unterlagen 
während der Veröffentlichungsfrist im Rathaus in Donzdorf wie 
folgt öffentlich ausgelegt:

Ort der Auslegung:
Rathaus 73072 Donzdorf, Schloss 1-4,
1. Obergeschoss, Zimmer 123
Ansprechpartner: 
Herr Musić
Telefon 07162/922-107

Die Unterlagen können dort im Zeitraum der Veröffentlichungs-
frist während der Sprechzeiten eingesehen werden.

Während der Dauer der Veröffentlichungsfrist können 
durch jedermann Stellungnahmen bei der Stadt Donzdorf 
(Schloss 1-4 in 73072 Donzdorf) abgegeben werden. Die 
Stellungnahmen sollen elektronisch übermittelt werden 
(möglichst per E-Mail an niklas.music@donzdorf.de), sie 
können bei Bedarf aber auch auf anderem Weg abgegeben 
werden (zum Beispiel schriftlich oder mündlich zur Nie-
derschrift). Da das Ergebnis der Behandlung der Stellungnah-
men mitgeteilt wird, ist die Angabe der E-Mail-Adresse oder 
Anschrift des Verfassers bei nicht elektronisch übermittelten 
Stellungnahmen zweckmäßig.

Die Internetadresse unter der die oben genannten Unterlagen 
eingesehen werden können, die Dauer der Veröffentlichungs-
frist sowie die Angaben dazu, welche Arten umweltbezogener 
Informationen verfügbar sind, wurden hiermit gemäß § 3 Abs. 
2 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Wir weisen darauf hin, 
dass nicht fristgerecht während der Veröffentlichungsfrist ab-
gegebene Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 6 BauGB bei der 
Beschlussfassung über den Bebauungsplan unberücksichtigt 
bleiben können. 

Im Zusammenhang mit dem Datenschutz wird ausdrücklich 
darauf hingewiesen, dass das Bebauungsplanverfahren ein 
öffentliches Verfahren ist und daher in der Regel über einge-
hende Stellungnahmen in öffentlichen Sitzungen beraten und 
abgewogen wird, sofern sich aus der Art der Stellungnahmen 
und der betroffenen Personen keine ausdrücklichen oder of-
fensichtlichen Einschränkungen diesbezüglich ergeben. Zur 
Bearbeitung der eingehenden Stellungnahmen werden gemäß 
Art. 6 Abs. 1 - insbesondere Buchstaben e) - der Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO) personenbezogene Daten wie 
Vor- und Familiennamen sowie Kontaktdaten (Anschrift, Tele-
fon- und Faxnummer, E-Mail-Adresse) der Stellungnehmenden 
gespeichert und in den Drucksachen für die öffentlichen Sit-
zungen - zum Beispiel der Gemeinderäte der Stadt Donzdorf 
- anonymisiert aufgeführt. 

Donzdorf, den 07.04.2025
gez. Martin Stölzle
Bürgermeister

Amtliche Bekanntmachungen

Standesamtliche Nachrichten

Geburten
in Göppingen
am 18.03.:	 Romy Yuna Schwarzkopf, Tochter der Lisa 

Maria Schwarzkopf geb. Staudenmaier und 
des Andreas Schwarzkopf, Bahnhofstraße 15

Glückwünsche für Bürger 
der Stadt Donzdorf

Wir gratulieren herzlich
am 16.04.:	 Herr Hans Binder, Wagnerstr. 50/1
	 zum 85. Geburtstag

am 17.04.:	 Herr Dr. Erich Edmund Glück, Gingener Weg 
61/1

	 zum 75. Geburtstag 

am 18.04.:	 Herr Uwe Erwin Lojewski, Poststr. 20
	 zum 70. Geburtstag

am 19.04.:	 Herr Robert Richard Klar, Goethestr. 12
	 zum 70. Geburtstag

Wir wünschen den Jubilaren einen schönen Verlauf ihres Fest-
tages und alles Gute, vor allem Gesundheit.

Schon gehört

	       1000 Euro für Musical-Projekt
	             �Musikschule, Messelberg-Gemeinschafts-

schule sowie der Kinderchor des Liederkranz 
Reichenbach u.R. arbeiten derzeit gemeinsam 
an der Inszenierung des Musicals „Der Klang-
Händler“. Über 100 Kinder und Jugendliche 

im Alter von 4 bis 15 Jahren sind mit großer Begeisterung 
dabei. Die Aufführungen finden am 16. und 17. Mai in der 
Stadthalle Donzdorf statt.
Unterstützt wird das Projekt von der Stadt und dem Handels- 
und Gewerbeverein (HGV), die gemeinsam eine Spende in 
Höhe von 1.000 Euro überreichten. 
Das Geld stammt aus den beliebten Stadtspaziergängen, die 
Stadt und HGV seit 2022 regelmäßig veranstalten. Wir freuen 
uns, dass mit diesem großartigen Gemeinschaftsprojekt nun 
der ursprüngliche Gedanke umgesetzt wird, die Ticketeinnah-
men aus den Stadtspaziergängen sozialen oder kulturellen 
Projekten in der Stadt zugutekommen zu lassen.

Haben Sie noch Fragen? Dann schicken Sie uns eine Mail an
schongehoert@donzdorf.de

Bürgermeister Martin Stölzle und HGV-Vorsitzender Wolfgang 
Nagel bei der „Scheckübergabe“ an Leila Wähner (Messel-
bergschule) und Kathrin Messerschmid (Musikschule)

Donzdorfer Wochenmarkt

	             Bitte beachten Sie:
	             Wegen der Osterfeiertage findet der Wochen-
markt bereits am Gründonnerstag, 17. April 2025 statt.
Der Gemüse- und Obsthändler Herr Wesselky und die 
Mayer’s Bäckerei nehmen dazu gerne Ihre Bestellungen 
entgegen und freuen sich auf Ihren Besuch.
Ihre Stadtverwaltung
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Einschränkung der telefonischen 
Erreichbarkeit des Ordnungsamtes

Das Ordnungsamt ist vom 16.04. bis zum 25.04.2025 we-
gen Renovierungsarbeiten leider nur eingeschränkt telefo-
nisch erreichbar. 
In dieser Zeit bitten wir Sie, Ihr Anliegen per E-Mail an ord-
nung@donzdorf.de zu senden. Wir werden Ihre Anfragen 
schnellstmöglich bearbeiten und Ihnen zeitnah antworten.

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis.
Ihre Stadtverwaltung Donzdorf

Fundsachen

- Smartphone
- Einzelner Schlüssel
- Cityroller

Sollten Sie der Eigentümer der oben genannten Fundmeldung 
sein, so melden Sie sich
bitte im Rathaus in Donzdorf - Bürgerbüro - Zimmer 1.
Bitte bringen Sie zur Abholung die vorgesehene Gebühr von 
3,00€ mit.

Friede, Freude – Eierlikör

			�   Bis Ostern ist es nicht mehr weit. 
Und so hat die Erlebnisregion 
Schwäbischer Albtrauf wieder ein 
Oster-Säckle zusammengestellt, 
das feine Leckereien aus der Regi-
on beinhaltet: Cremiger Eierlikör, 
knuspriges Bio-Granola oder Voll-
milch-Schokolade, Bosch-Wibele 
und leckeren Honig.

			�   Die Säckle sind zum Preis von 15 € 
ab sofort im i-Punkt erhältlich. Das 
ideale Geschenk oder einfach zum 
Selbstgenießen. Die Stückzahl ist 
begrenzt, also schnell zugreifen! 

Abfallwirtschaftsbetrieb  
Göppingen

Mülltrennung – Hätten Sie’s gewusst?
Jede Woche eine neue Abfallart im Fokus
In unserer Abfall-Serie stellen wir Ihnen jede Woche eine 
Abfallart genauer vor und zeigen Ihnen, wie Sie diese richtig 
entsorgen und was dabei zu beachten ist. Das schont Res-
sourcen und entlastet die Umwelt. Denn nur wenn wir Abfälle 
korrekt trennen und entsorgen, können wertvolle Materialien 
wiederverwertet und die Menge an Müll reduziert werden.
In dieser Ausgabe unserer Serie widmen wir uns den Pro-
blemstoffen. 

Was gehört zu den Problemstoffen?
Problemabfälle sind die in Haushalten üblicherweise anfallen-
den Kleinmengen von Stoffen, die nach Art, Beschaffenheit 
oder Menge in besonderem Maße gesundheits-, luft-, wasser-
gefährdend, explosiv oder brennbar sind. Nach der Abfallnach-
weis-Verordnung handelt es sich um Gefährliche Abfälle (frü-
her: Sonderabfall), die nicht über die Hausmülltonne entsorgt 
werden dürfen. Zum Beispiel:
	 Batterien, Knopfzellen, Akkus und Kondensatoren
	 Reiniger, Desinfektionsmittel, Insekten- und Unkrautbe-

kämpfungsmittel
	 Farben, Lacke, Holzschutzmittel, Kunstharze, Abbeizer, 

Verdünner, Pinselreiniger
	 Spraydosen mit Restinhalt
	 Korrekturflüssigkeit, Klebstoffe 
	 Motorreiniger, Bremsflüssigkeit, Frostschutz, Rostum-

wandler, Politur, Fotochemikalien
	 Altöl
	 Leuchtstofflampen, Energiesparlampen, Röhren aus Solari-

en

Entsorgungswege
	 Stationäre Problemstoffannahmestelle: Firma ETG, Louis-

Wackler-Straße 5, 73037 Göppingen-Holzheim 
	 Mobile Problemstoffsammlung
	 Facheinzelhandel (Altöl, Batterien)
	 Energiesparlampen, Batterien und Knopfzellen werden in 

allen Wertstoffhöfen und Wertstoffzentren angenommen.
	 Leuchtstofflampen und Röhren aus Solarien werden in 

allen Wertstoffzentren angenommen.
	 Autobatterien werden im Wertstoffzentrum im Iltishofweg 

und in Geislingen angenommen.

Wichtige Hinweise
Gasflaschen werden ausschließlich bei der stationären Pro-
blemstoffannahmestelle angenommen.

Wichtige Hinweise zur mobilen Problemstoffsammlung
	 Die Abfälle dürfen nicht vor Eintreffen der Sammelfahr-

zeuge am Sammelplatz abgestellt werden. Die teilweise 
hochgiftigen Stoffe können für spielende Kinder lebensge-
fährlich werden.

	 Problemstoffe müssen in verschlossenen Behältnissen, 
möglichst in der Originalverpackung, angeliefert werden.

	 Die Behälter dürfen maximal 20 Liter groß und 30 Kilo-
gramm schwer sein.

	 Verschiedene Stoffe, insbesondere Flüssigkeiten, dürfen 
nicht miteinander vermischt werden.

	 Die Abfälle werden durch das fachkundige Begleitpersonal 
geprüft. Dadurch kann es zu Wartezeiten kommen.

Links https://awb-gp.de/wie-entsorge-ich/problemstoffe

Kontakt
Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Göppingen
Carl-Hermann-Gaiser-Straße 41
73033 Göppingen
07161 202-8888
info@awb-gp.de; www.awb-gp.de



8 � Mitteilungsblatt vom 11.04.2025

Verkaufsstart Eintrittskarten  
Freibad

Am Montag, dem 14.04.2025 startet der Vorverkauf der 
Freibad Eintrittskarten.
Tages-, Frühschwimmer-, Spätschwimmer-, 10er- und Saison

karten können Sie am i-Punkt im Foyer des Rathauses oder 
online erwerben. 
Bitte beachten Sie, dass dieses Jahr keine Jahres-Kombi-Kar-
ten zum Verkauf angeboten werden.

Wir MEX-Fahrer sind eine tolle Truppe!
DAS wär doch auch was für DICH! Unsere Fahrgäste 

bestätigen uns jeden Tag: 
„Schön, dass es das ‚Bussle‘ und euch gibt!“

Wir sind ehrenamtlich unterwegs. Die Zeiten, die wir zur 
Verfügung stellen können, sind fest oder auch ganz flexi-
bel – jede(r) so wie sie/er es möchte: Einmal die Woche – 
oder auch nur alle 2 oder 4 Wochen. Die Monatsplanung 
macht die Stadtverwaltung – Frau Ute Frey. Bei Verhinde-
rung finden wir über unsere interne WhatsApp-Gruppe in 
kürzester Zeit Ersatz. Ansprechpartner für die Fahrzeug-

technik sind derzeit 2 Fahrer. Einmal alle 3 Monate treffen 
wir uns zu einem gemütlichen Stammtisch –  

auch zum Erfahrungsaustausch. 

Nun zu euch: 
Wir würden uns über ‚Zuwachs‘ freuen - Frauen und 

Männer, älter als 21 Jahre, mit PKW-Führerschein  
Klasse B (bzw. 3). 

Es wird ein ‚Führerschein zur Fahrgastbeförderung‘ 
benötigt – aber keine Panik: KEINE erneute Führerschein-

prüfung nötig! Es ist eine ärztliche Untersuchung, die 
derzeit noch innerhalb von 2 Stunden durchgeführt wer-
den kann. Diese Kosten und auch die Gebühren für den 

Verwaltungsteil werden von der Stadt Donzdorf getragen/
ersetzt. 

So, nun setzt euch einfach mal in unseren MEX-Bus, 
„erfahrt“ mal eine Tour und lasst euch vom Fahrer eure 
Fragen beantworten. Oder meldet euch bei Ute Frey,  

ute.frey@donzdorf.de, 07162/922-326.
Wir freuen uns auf euch!
Das Team der MEX-Fahrer

Personengruppe Beschreibung Tages-
karte

Abendkarte 
ab 17.30 Uhr

Früh-schwimmer 
bis 11.00 Uhr

Zehner-
karte

Saison-
karte

Kinder & Ju-
gendliche (6.-18. 
Lebensjahr) 
Auszubildende, 
Studenten & 
Rentner*

Ab dem 6. Und bis zum 18 Lebens-
jahr. Oder unter Vorlage des Renten-, 
Schüler- oder Studentenausweises

3,00 € 1,50 € 1,50 € 24,00 € 35,00 €

Schwerbehindert Unter Vorlage des Behindertenaus-
weises mit einer Behinderung ab 
50%. Bei einem mit B gekennzeich-
netem Schwerbehindertenausweis, 
hat die Begleitperson freien Eintritt

3,00 € 1,50 € 1,50 €

24,00 €

35,00 €

Erwachsene Ab dem vollendeten 18. Lebensjahr 4,50 € 2,00 € 2,00 € 36,00 € 80,00 €

Familien Beide Elternteile und deren Kinder 9,00 € 3,50 € ---- ---- 120,00€

Alleinerziehende Ein Elternteil und Kinder 7,50 € 3,00 € ---- ---- 95,00 €

Hallenbad geht vorzeitig in die 
Sommerpause

Aufgrund eines unvorhersehbaren Defekts bleibt das Hallen-
bad ab sofort geschlossen und startet damit vorzeitig in die 
Sommerpause.
Wir danken allen Gästen, Schulen sowie den Vereinen herzlich 
für eine gelungene Hallenbadsaison und danken für Ihr Ver-
ständnis.

Erneuerung der Zebrastreifen  
in der Messelbergsteige

Eine Erneuerung der beiden Fußgängerüberwege 
Schlossstraße und Höhe Vinzentiusweg) in der Messelberg-
steige ist in der Zeit vom 22.04. bis 26.04.2025 geplant. 
Während dieser Arbeiten werden die Fußgänger über den 
nächstliegenden Zebrasteifen umgeleitet.

Wir bitten um Ihr Verständnis und Beachtung der damit ver-
bundenen Behinderungen.

Gemeindeverwaltungsverband 
Mittlere Fils - Lautertal

Wahl der ehrenamtlichen Richter beim Verwaltungsgericht 
Stuttgart für die Wahlperiode 2025 - 2030
Die Amtszeit der derzeit beim Verwaltungsgericht berufenen 
ehrenamtlichen Richter endet mit dem Ablauf des 30.11.2025. 
Daher sind nach §§ 25 ff. der Verwaltungsgerichtsordnung 
(VwGO) die ehrenamtlichen Richter auf die nächste fünfjähri-
ge Wahlperiode neu zu wählen. Die Wahl erfolgt durch einen 
beim Verwaltungsgericht Stuttgart bestellten Ausschuss (§ 26 
VwGO).
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Der Gemeindeverwaltungsverband Mittlere Fils - Lautertal soll 
hierzu insgesamt vier Personen vorschlagen. Jede der vier 
Verbandsgemeinden kann somit eine Person sowie eine Er-
satzkandidatin oder einen Ersatzkandidaten vorschlagen, sollte 
die ursprünglich vorgeschlagene Person ausscheiden.
Der ehrenamtliche Richter muss Deutscher sein. Er soll das 
25. Lebensjahr vollendet und seinen Wohnsitz innerhalb des 
Gerichtsbezirks haben (§ 20 VwGO).

Vom Amt des ehrenamtlichen Richters sind ausgeschlossen:
1.	 Personen, die infolge Richterspruchs die Fähigkeit zur 

Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzen oder wegen 
einer vorsätzlichen Tat zu einer Freiheitsstrafe von mehr als 
sechs Monaten verurteilt worden sind,

2.	 Personen, gegen die Anklage wegen einer Tat erhoben ist, 
die den Verlust der Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher 
Ämter zur Folge haben kann,

3.	 Personen, die nicht das Wahlrecht zu den gesetzgebenden 
Körperschaften des Landes besitzen.

4.	 Personen, die in Vermögensverfall geraten sind, sollen 
nicht zu ehrenamtlichen Richtern berufen werden.

Zu ehrenamtlichen Richtern können nicht berufen werden:
1.	 Mitglieder des Bundestages, des Europäischen Parla-

ments, der gesetzgebenden Körperschaften eines Landes, 
der Bundesregierung oder einer Landesregierung,

2.	 Richter,
3.	 Beamte und Angestellte im öffentlichen Dienst, soweit sie 

nicht ehrenamtlich tätig sind,
4.	 Berufssoldaten und Soldaten auf Zeit,
5.	 Rechtsanwälte, Notare und Personen, die fremde Rechts-

angelegenheiten geschäftsmäßig besorgen.

Sie haben die Möglichkeit, die Berufung zum Amt des ehren-
amtlichen Richters nach den Gründen gem. § 23 VwGO abzu-
lehnen.

Sofern Sie die oben genannten Voraussetzungen erfüllen, mel-
den Sie sich gerne bis spätestens Freitag, den 25.04.2025 
bei der Stadt Donzdorf per Mail unter niklas.music@donzdorf.
de oder telefonisch unter 07162 922-107 mit Angabe von Na-
men, Geburtsdatum, Geburtsort, Beruf und Adresse. Über Ihr 
Interesse freuen wir uns sehr.

Donzdorf, den 08.04.2025
gez. Martin Stölzle; Bürgermeister

Musikschule Donzdorf
	
	 Geschäftsstelle: 

Schloss 1-4, 73072 Donzdorf 
EG, Zimmer 005 
Tel. 0 71 62 / 922-512 oder -520 
Fax 0 71 62 / 922-525 
E-Mail: musikschule@donzdorf.de 
Internet: www.musikschule-donzdorf.de 
Geschäftszeiten: Mo. - Fr. 8.00 - 12.00 Uhr 
oder nach Vereinbarung

INSTRUMENTEN-KENNENLERN-ANGEBOTE
Haben sie oder ihr Kind Interesse, ein Instrument auszupro-
bieren und die Lehrkraft kennen zu lernen oder das Gelernte 
wiederaufzufrischen? Dann melden sie sich bei einem oder 
beiden unserer nachfolgenden Angebote an:
1.	 Den Unterrichtsablauf, das Instrument und den Musikleh-

rer unverbindlich und kostenlos kennen lernen (zuhören / 
zuschauen) während einer Unterrichtseinheit.

2.	 Einen Schnupperkurs bei einer Lehrkraft der Musikschule 
belegen. Dieser Kurs umfasst 1 oder 2 Unterrichtseinhei-
ten zu je 30 Minuten im Einzelunterricht, der individuell mit 
der Lehrkraft vereinbart wird. Das Entgelt für den Schnup-
perkurs beträgt 14,90 € bzw. 29,80 €. 

Bei weiteren Fragen können Sie uns gerne anrufen oder per 
E-Mail kontaktieren.
Wir freuen uns über Ihr Interesse.

Hurra, wir spielen ein Instrument!
Gemeinsam musizieren im Musikverein „Germania“ 1840 
Donzdorf und in der Musikschule macht Spaß. Wenn du ein 
Blech- oder Holzblasinstrument erlernen willst oder schon 
spielst und als Wiedereinsteiger Lust hast in einem Ensemble 
zu musizieren, würden wir uns freuen dich kennenzulernen.
Unser Kontakt:
musikschule@donzdorf.de 
jugend@musikverein-donzdorf.de

Osterferien
In den Osterferien ab Montag, 14. bis einschließlich Freitag, 
25. April findet kein Unterricht an der Musikschule Donzdorf 
statt.
Wir wünschen euch/Ihnen schöne und erholsame Osterferien. 

Beweglicher Ferientag
Bitte beachten Sie, dass am beweglichen Ferientag der allge-
meinbildenden Schulen am Freitag, 2. Mai kein Musikunter-
richt an der Musikschule Donzdorf stattfindet! 

Volkshochschule Donzdorf
	 Geschäftsstelle: 
	 Schloss 1 - 4, 73072 Donzdorf 
	 3. Stock, Zimmer 311 
	 Tel.    0 71 62 / 9 22-307 oder -317 
	 Fax: 0 71 62 / 9 22-526 
	 E-Mail: vhs@donzdorf.de 
	 Internet: vhs-donzdorf.de

Restplätze:
Nr. 251231D/ Canva-Workshop: Entdecke die Welt der 
Kreativität - ONLINE
Montag, 05. Mai 2025, 17:30 - 20:30 Uhr, Online

Nr. 251262D/ Türschild mit Vögelchen - Dekoration aus Holz
Mittwoch, 07. Mai 2025, 19:00 - 21:00 Uhr, Messelbergschule, 
Werkraum

Nr. 251312D/ Workshop: Feldenkrais
Samstag, 10. Mai 2025, 14:00 - 18:00 Uhr, vhs-Raum Donz-
dorf, Poststr. 20

Nr. 251652D/ Holz nur für Jungs (ab 10 Jahren)
Freitag, 23. Mai 2025, 14:45 - 16:45 Uhr, Steingarten-Grund-
schule, Werkraum

Nr. 251304D/ Stoppe das Gedankenkarussell - ONLINE
Freitag, 23. Mai 2025, 19:00 - 21:00 Uhr, ONLINE

Nr. 251640D/ Exklusivzeit für Mama/Papa und Kind  
(5-10 Jahre)
Samstag, 24. Mai 2025, 14:30 - 17:30 Uhr, vhs-Raum Donz-
dorf, Poststr. 20

Nr. 251653D/ Hallo Kinder wir basteln uns den Sommer 
nach Hause (ab 7 Jahre)
Freitag, 06. Juni 2025, 14:45 - 16:30 Uhr, Steingarten-Grund-
schule, Werkraum

	

Piggeldy & Frederick
Die Kultschweine aus dem Sandmännchen und der Sendung 
mit der Maus erobern die Bühne!
Am Donnerstag, 10. April 2025 um 14.30 Uhr präsentiert das 
Figurentheater Fex in der Stadthalle Donzdorf (Restaurant) 
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ein Figuren-Schauspieltheater der besonderen Art. Hintersin-
nig, vorsinnig, unsinnig-philosophisch und ein großer Spaß.
Was ist ein Apfel? Was ist ein Drache? Was ist Fernweh? Was 
ist eine Badewanne? Fragen, Fragen, Fragen…
Geduldig, kompetent und unschlagbar komisch erklärt Frederick 
seinem kleinen Bruder die Welt und den Zuschauern gleich mit. 
Die Brüder leben beim Bauern Fiete Paul. Dieser wollte eigent-
lich Forscher und Wissenschaftler werden. Doch sein älterer 
Bruder Ernesto-Carlo hielt nichts von der Landwirtschaft und 
fuhr zur See und wurde nie mehr gesehen. So musste Fiete 
dann doch den Hof übernehmen. Aber den Forscherdrang verlor 
er nie und so wurde er zum Schweineforscher und zu einem 
Piggeldy und Frederick-Spezialisten.
Ein Theaterstück für Schweineliebhaber ab 4 Jahren. Karten à 5 
Euro gibt es in der Stadtbücherei, unter Tel. 07162/922-706 oder 
per Mail an stadtbuecherei@donzdorf.de. Einlass: 14.15 Uhr.

BürgerEnergieGEnossenschaft

Die BEG lädt zu Exkursionen ein – Windpark Lauterstein 
und Wasserkraft an der Fils – wie geht das??
Zwei Exkursionen finden in den nächsten Wochen statt, bei 
der die BEG die eigenen Mitglieder und interessierte Bürgerin-
nen und Bürger zu einer Besichtigung einlädt. Ziel ist es Pro-
jekte der umweltschonenden Energieerzeugung im Landkreis 
zu besuchen und mit den jeweiligen Betreibern ins Gespräch 
zu kommen. Die Veranstaltungen werden gefördert von der 
Klimaschutzstiftung BW.
Folgende Termine und Besichtigungen stehen fest:
11. April 2025	 Besichtigung des Wasserkraftwerks an der 
Fils in Süßen
16. Mai 2025	 Besichtigung und Gespräch mit den Betrei-
bern des Windparks Lauterstein (einer der größten in Baden-
Württemberg)
Wer kann daran teilnehmen? Mitglieder der BEG und natürlich 
auch interessierte BürgerInnen. Treffpunkt aller TeilnehmerIn-
nen ist jeweils um 13.30 Uhr beim Edeka-Parkplatz in der 
Bühlstraße in Süßen zur gemeinsamen Abfahrt.
Eine Teilnahme an den Exkursionen ist nur möglich durch eine 
Anmeldung per E-Mail unter info@beg-mf.de oder telefonisch 
unter 07162-80.66.666
Interessierte Bürgerinnen und Bürger, die sich an der BEG 
mit einer finanziellen Einlage beteiligen und damit zur 
Finanzierung solcher Projekte beitragen wollen, sind herz-
lich willkommen. Der Mindestanteil für die Beteiligung 
an der BEG beträgt pro Person 200 Euro. Weitere Informa-
tionen zur BEG und zur Mitgliedschaft gibt es im Internet 
unter www.beg-mf.de 

Stadtteil Reichenbach

Die Verwaltungsstelle bleibt in der 
Zeit vom 14.04. – 25.04.2025

geschlossen.
Während dieser Zeit stehen Ihnen die 

jeweiligen Fachämter im Rathaus  
zur Verfügung.

Wir bitten um Ihr Verständnis!

   Jubiläum Reichenbach u. R.

Wer teilnehmen möchte, sollte sich bis spätestens Don-
nerstag, 10.4.25 bei Benjamin Widmann anmelden.
Telefon: 0176/ 4 51 58 090
Wer noch spontan am Sonntag, den 13. April 2025 bei der 
Wanderung rund um Reichenbach u. R. teilnehmen möchte, 
ist herzlich eingeladen!
Die Strecke beläuft sich auf ca. 7 km. Treffpunkt ist um 13 Uhr 
an der Markus-Rehm-Halle am Sportplatz. Die Tour führt über 
das Schloss Ramsberg, den Birkhof und den Schillinghof, wo 
jeweils tolle Ausblicke auf uns warten. Über den Walter-Grupp-
Weg geht es zurück nach Reichenbach. Hier bekommen wir 
beim Sturz ein herrliches Panorama auf die Ortschaft und 
die Landschaft drum herumzusehen. Einer der schönsten 
Ausblicke auf Reichenbach! Über den Bremabuckel und den 
Kindergartenweg geht es zum Abschluss in den Landgasthof 
„Bürgerstüble“, wo wir den Tag bei gemütlichem Beisammen-
sein ausklingen lassen.
Kleine Jubiläums-Überraschungen runden diese besondere 
Veranstaltung ab.

Auch für Familien mit Kindern ist diese Wanderung sehr inter-
essant. Sie findet bei jedem Wetter statt. Festes Schuhwerk 
und gute Trittsicherheit sind erforderlich!

Kulinarische Geschenkideen zum Dorfjubiläum
Sicherlich hat der Ein oder Andere schon unsere „Jubiläums-
Gugg“ in der Metzgerei Geiger im „Bürgerstüble“ entdeckt. 
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Extra für das Reichenbacher 750-Jahr-Jubiläum wurden ganz 
wundervolle Produkte kreiert. Familie Geiger hat eine hau-
seigene Jubiläums-Dosen-Bratwurst zubereitet. Von Mena 
Buchele vom Ilgenhof gibt es eine weitere ihrer weithin be-
kannten Marmeladen, nämlich das Jubiläumsgsälz mit Äpfeln, 
Birnen und etwas Chili – ein echter Geheimtipp! Außerdem 
gibt es einen Apfel-Birnen-Ingwer-Sirup von Mena Buchele 
als Jubiläumsausgabe. Der Goldbirnen-Schnaps von Roland & 
Andrea Irtenkauf vom Schillinghof runden das Angebot gelun-
gen ab.
Die liebevoll verpackten „Guggen“ gibt es zu den üblichen 
Öffnungszeiten bei der Metzgerei Geiger in verschiedenen 
Ausführungen.

Weitere 750-Jahre-Highlights
Schon ganz bald warten in der Verwaltungsstelle Reichenbach 
zusätzliche, interessante Artikel als Geschenkideen und blei-
bende Erinnerungen für zuhause auf Euch! Seid gespannt!

Stadtteil Winzingen

Standesamtliche Nachrichten

Geburten
in Nürtingen
am 24.03.:	 Adrian Valentin Ober, Sohn der Vanessa  

Carolin Ober geb. Witt und des  
Tim Felix Ober, Gartenstraße 56

Glückwünsche für Bürger  
des Stadtteils Winzingen

Wir gratulieren herzlich
am 18.04.:	 Frau Brunhilde Helene Geiger, Heldenberg- 

str. 23
	 zum 95. Geburtstag

Wir wünschen der Jubilarin einen schönen Verlauf ihres Fest-
tages und alles Gute, vor allem Gesundheit.

Die Verwaltungsstelle bleibt in der 
Zeit vom 14.04. – 25.04.2025

geschlossen.
Während dieser Zeit stehen Ihnen die 

jeweiligen Fachämter im Rathaus  
zur Verfügung.

Wir bitten um Ihr Verständnis!

Ortschaftsratsitzung

Die nächste Sitzung des Ortschaftsrates Winzingen findet 
statt am Freitag, den 11. April 2025 um 19:30 Uhr
im Bürgerhaus Winzingen, Gmünder Str. 19, 73072 Donz-
dorf-Winzingen

Tagesordnung
-öffentlich-
1.	 Bürgerfragen
2.	 Einführung eines TOM-Budget
3.	 Bericht über Arbeiten der Stadt / Bauhof in Winzingen
4.	 Bericht aus dem Gemeinderat und den Ausschüssen
5.	 Bekanntgaben
6.	 Verschiedenes

Die Bürgerschaft ist zu der Sitzung herzlich eingeladen.

Markus Dannenmann
Ortsvorsteher

Der Ortschaftsrat informiert

Brunnenhock 2025 Umzug – Treffen der Mitwirkenden
Unter dem Motto „750 Jahre Winzingen – es ist viel pas-
siert…!“ findet unser Umzug am diesjährigen Brunnenhock 
statt. Von der ersten urkundlichen Erwähnung in Steuerbü-
chern des Bistums Konstanz, bis zum Bürgerrufauto TOM – es 
ist viel passiert und vieles kann in einer kleinen Zeitreise durch 
die Geschichte unseres Ortes präsentiert werden.
Gerne würden wir mit dem Mitwirkenden Gruppen den weite-
ren Ablauf besprechen und offene Fragen klären.
Darum treffen wir uns am Donnerstag, den 10. April um 
19:30 Uhr in der Vereinsgaststätte des TV Winzingen.
Alte, neue und interessierte Gruppen sind herzlich eingeladen 
und willkommen!

Im Namen des Ortschaftsrats
Markus Dannenmann
Ortsvorsteher Winzingen

TV Winzingen e. V.

	 Geschäftsstelle: Tel./Fax 940661 
E-Mail: geschaeftsstelle@tvwinzingen.de 
Öffnungszeiten: Montag 18.30 - 20.00 Uhr 
und bei Bedarf


